
vorläufiges Preisblatt Messwesen und Konzessionsabgabe Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH

gültig ab : 01.01.2026

Messstellenbetrieb Das Preisblatt ist vorläufig nach § 20 Abs. 1 EnWG. Stand: 06.10.2025

Die Preise werden bis 01.01.2026 nach § 21 Abs. 3 GasNEV geändert!

Messstellenbetrieb

mit / ohne registrierende  Leistungsmessung Zählertyp €/a

ohne registrierende Leistungsmessung G 2,5 - G 6 14,52                                   

ohne registrierende Leistungsmessung G 10 - G 25 29,04                                   

ohne registrierende Leistungsmessung G 40 - G 100 163,20                                 

ohne registrierende Leistungsmessung > G 100 182,40                                 

mit registrierender Leistungsmessung Zähler kleiner G 100 mit Lastgang und Datenfernübertragung 195,60                                 

mit registrierender Leistungsmessung Zähler gleich und größer G 100 mit Lastgang und Datenfernübertragung 195,60                                 

mit registrierender Leistungsmessung MEUW

Messung

Messung inkl. Kommunikation Vorgangsart Messung

mit / ohne registrierende  Leistungsmessung €/a

ohne registrierende Leistungsmessung jährliche Abrechnung 1,87                                      

ohne registrierende Leistungsmessung halbjährliche Abrechnung 3,74                                      

ohne registrierende Leistungsmessung vierteljährliche Abrechnung 7,48                                      

ohne registrierende Leistungsmessung monatliche Abrechnung 22,44                                   

mit registrierender Leistungsmessung monatliche Abrechnung 287,76                                 

Messung inkl. Kommunikation mit registrierender Leistungsmessung Messung

Variante €/a

tägliche Ablesung 287,76                                 

stündliche Ablesung 3.453,12                              

Konzessionsabgabe

Verbrauchskategorie je Gemeinde Arbeitspreis

Ct/kWh

Kochen und Warmwasser 0,61

Sonstige Tarifkunden 0,27

Sondervertragskunden 0,03

Kommunalrabatt

Leistungsgemessene Kunden und Standardprofilkunden für den Eigenverbrauch der Gemeinde

erhalten einen Rabatt auf Netznutzung nach § 3 KAV in Höhe von 10 %.


